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Stellungnahme zur Öffentlichen Anhörung am 27.02.2023 zu dem Gesetzent-
wurf der Bundesregierung „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Geset-
zes über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder 
und zur Änderung des Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetzes“ (BT-Drs. 
20/5162) sowie zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der CDU/CSU „Entwurf ei-
nes Gesetzes zur weiteren Fristverlängerung für den beschleunigten Infrastruk-
turausbau in der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“ (BT-Drs. 20/5544) 
 
 
Sehr geehrte Frau Bahr,  
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Möglichkeit der Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Anhö-
rung zu dem o. a. Gesetzentwurf sowie zum Gesetzentwurf der CDU/CSU- Fraktion. 
In der Anhörung wird der Deutsche Städte- und Gemeindebund durch Referatsleite-
rin Ursula Krickl, vertreten.  
 
Der Deutsche Städte- und Gemeindebund unterstützt die vom Bundesrat in seiner 
Sitzung am 16.Dezember 2022 beschlossene Forderung (BR-Drs. 564/22 [B]), ange-
sichts der Folgen der COVID-Pandemie, der Folgen des Krieges in der Ukraine, län-
geren Genehmigungsverfahren sowie Lieferschwierigkeiten am Bau, die Fristen des 
5. Investitionsprogrammes „Kinderbetreuungsfinanzierung“ erneut um 12 Monate zu 
verlängern.  
Nur so können die Kommunen in die Lage zu versetzen, den unstreitig weiter erfor-
derlichen Platzausbau bedarfsgerecht gemeinsam mit Trägern realisieren zu können 
und ihnen hierfür die notwendigen Zeiträume u. a. für den Abschluss der Investitio-
nen und für den Mittelabruf zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Argumentation der Bundesregierung in ihrer Gegenäußerung (BT-Drs. 20/5162, 
Anlage 3) ist nicht völlig überzeugend. Es muss schon die Frage gestellt werden, wa-
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rum die Mittel aus dem Deutschen Aufbau- und Resilienzplan (DARP) verwendet 
wurden, mit den daran hängenden Abschluss- und Berichtspflichten und nicht aus 
originären Bundesmittel. Angesichts Folgen des Krieges in der Ukraine und den gro-
ßen Herausforderungen sollte hier das Gespräch mit der EU-Kommission gesucht 
werden und nach einer Lösung gesucht werden.  
 
Da der Kitaausbau nach wie vor bei weitem noch nicht abgeschlossen ist, erwarten 
wir, wie in der Koalitionsvereinbarung angekündigt, dass ein 6. „Investitionspro-
gramm Kinderbetreuungsfinanzierung durch den Bund mit originären Bundesmitteln 
aufgelegt wird. 
 
Die im Gesetzentwurf der Fraktion der CDU/CSU geforderte Verlängerung der Lauf-
zeit des Investitionsprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganz-
tagsbetreuung für Grundschulkinder um ein weiteres Jahr, unter der Voraussetzung, 
dass die im GaFG und im GaFinHG nach dem 31. Dezember 2022 stattfindende 
Übertragung der Restmittel des Investitionsprogramms zum beschleunigten Infra-
strukturausbau erst nach dem 31. Dezember 2023 geschieht, unterstützen wir nach-
drücklich.  
Bereits in unserer Stellungnahme zum Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zum 
Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulal-
ter (GaFinHG) haben wir über Rückmeldungen aus der Praxis informiert, nach denen 
die Einhaltung der gesetzten Fristen praktisch unmöglich ist. Vor diesem Hintergrund 
haben wir es für notwendig erachtet, die Fristen um 2 Jahre zu verlängern.  
Dieser Forderung käme der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU/CSU nunmehr 
nach.   
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag  

 
Ursula Krickl 


	Einfügen aus "20(13)49d_Vorblatt.pdf"
	Titel: Ausschussdrucksache 20(13)49d 


